
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-1 Einführungsgesetz zum Bürgerliches Gesetzbuche (EGBGB) 
 

4. Aktualisierung 2011 (4. August 2011) 
 
 
Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Anpassung 
der Vorschriften über den Wertersatz bei Widerruf von Fernabsatzverträgen und über verbundene Ver-
träge v. 27. Juli 2011, BGBl. I S. 1600, mit Wirkung vom 4. August 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
Art. 229 Weitere Überleitungsvorschriften 
§§ 1-26 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 246 Informationspflichten bei besonderen 
Vertriebsformen 
§§ 1-2 ... 
§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im 
elektronischen Rechtsverkehr 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsver-
kehr muss der Unternehmer den Kunden unterrich-
ten 

1.-2. ... 
3.   darüber, wie er mit den gemäß § 312e  

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zur Verfügung gestellten techni-
schen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der 
Vertragserklärung erkennen und berichtigen 
kann, 

4.-5. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
Art. 229 Weitere Überleitungsvorschriften 
§§ 1-26 (unverändert) 
§ 27 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur 
Anpassung der Vorschriften über den Wert-
ersatz bei Widerruf von Fernabsatzverträgen 
und über verbundene Verträge vom 27. Juli 
2011 

Sowohl Artikel 246 § 2 Absatz 3 Satz 1 als 
auch § 360 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind bis zum Ablauf des 4. November 
2011 auch im Fall der Übermittlung der Wider-
rufs- und der Rückgabebelehrungen nach den 
Mustern gemäß den Anlagen 1 und 2 in der 
Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Ver-
braucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen 
Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur 
Neuordnung der Vorschriften über das Wider-
rufs- und Rückgaberecht vom 29. Juni 2009 
(BGBl. I S. 2355) anzuwenden. 
 
Art. 246 Informationspflichten bei besonderen 
Vertriebsformen 
§§ 1-2 (unverändert) 
§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im 
elektronischen Rechtsverkehr 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsver-
kehr muss der Unternehmer den Kunden unterrich-
ten 

1.-2. (unverändert) 
3.   darüber, wie er mit den gemäß § 312g  

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten 
technischen Mitteln Eingabefehler vor Ab-
gabe der Vertragserklärung erkennen und 
berichtigen kann, 

4.-5. (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Art. 247 Informationspflichten bei Ver-
braucherdarlehensverträgen, entgeltlichen 
Finanzierungshilfen und Darlehensvermitt-
lungsverträgen 
§§ 1-5 ... 
§ 6 Vertragsinhalt 

(1) ... 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, müssen im Vertrag 
Angaben zur Frist und anderen Umständen für die 
Erklärung des Widerrufs sowie ein Hinweis auf die 
Verpflichtung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzu-
zahlen und Zinsen zu vergüten. Der pro Tag zu 
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben. Enthält der 
Verbraucherdarlehensvertrag eine Vertragsklausel 
in hervorgehobener und deutlich gestalteter Form, 
die dem Muster in Anlage 6 entspricht, genügt 
diese den Anforderungen der Sätze 1 und 2. Der 
Darlehensgeber darf unter Beachtung von Satz 3 
in Format und Schriftgröße von dem Muster ab-
weichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ... 

§§ 7-11 ... 
§ 12 Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für die 
in § 506 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Verträge über entgeltliche Finanzie-
rungshilfen. Bei diesen Verträgen oder Verbrau-
cherdarlehensverträgen, die mit einem anderen 
Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden sind oder in denen eine Ware 
oder Leistung gemäß § 359a Abs. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs angegeben ist, muss 

 
1.  die vorvertragliche Information, auch in den 

Fällen des § 5, den Gegenstand und den 
Barzahlungspreis, 

2.  der Vertrag 
a)  den Gegenstand und den Barzahlungs-

preis sowie 
b)  Informationen über die sich aus den  

§§ 358 und 359 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ergebenden Rechte und über 
die Bedingungen für die Ausübung dieser 
Rechte 

enthalten. Enthält der Verbraucherdarlehensver-
trag eine Vertragsklausel in hervorgehobener und 

Art. 247 Informationspflichten bei Ver-
braucherdarlehensverträgen, entgeltlichen 
Finanzierungshilfen und Darlehensvermitt-
lungsverträgen 
§§ 1-5 (unverändert) 
§ 6 Vertragsinhalt 

(1) (unverändert) 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, müssen im Vertrag 
Angaben zur Frist und zu anderen Umständen für 
die Erklärung des Widerrufs sowie ein Hinweis auf 
die Verpflichtung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzu-
zahlen und Zinsen zu vergüten. Der pro Tag zu 
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben. Enthält der 
Verbraucherdarlehensvertrag eine Vertragsklausel 
in hervorgehobener und deutlich gestalteter Form, 
die dem Muster in Anlage 6 entspricht, genügt 
diese den Anforderungen der Sätze 1 und 2. Dies 
gilt bis zum Ablauf des 4. November 2011 auch 
bei entsprechender Verwendung dieses Mus-
ters in der Fassung des Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Musterwiderrufsinformation für Ver-
braucherdarlehensverträge, zur Änderung der 
Vorschriften über das Widerrufsrecht bei Ver-
braucherdarlehensverträgen und zur Änderung 
des Darlehensvermittlungsrechts vom 24. Juli 
2010 (BGBl. I S. 977). Der Darlehensgeber darf 
unter Beachtung von Satz 3 in Format und Schrift-
größe jeweils von dem Muster abweichen. 

(3) (unverändert) 
§§ 7-11 (unverändert) 
§ 12 Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für die 
in § 506 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Verträge über entgeltliche Finanzie-
rungshilfen. Bei diesen Verträgen oder Verbrau-
cherdarlehensverträgen, die mit einem anderen 
Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden sind oder in denen eine Ware 
oder Leistung gemäß § 359a Absatz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs angegeben ist, muss ent-
halten: 

1.  die vorvertragliche Information, auch in den 
Fällen des § 5, den Gegenstand und den 
Barzahlungspreis, 

2.  der Vertrag 
a)  den Gegenstand und den Barzahlungs-

preis sowie 
b)  Informationen über die sich aus den  

§§ 358 und 359 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ergebenden Rechte und über 
die Bedingungen für die Ausübung dieser 
Rechte. 

Enthält der Verbraucherdarlehensvertrag eine 
Vertragsklausel in hervorgehobener und deutlich 



 

 
 

deutlich gestalteter Form, die dem Muster in Anla-
ge 6 entspricht, genügt diese bei verbundenen 
Verträgen sowie Geschäften gemäß § 359a Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den in  
Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b gestellten Anforde-
rungen. Dies gilt bei Verträgen über eine entgeltli-
che Finanzierungshilfe nur, wenn die Informatio-
nen dem im Einzelfall vorliegenden Vertragstyp 
angepasst sind. Der Darlehensgeber darf unter 
Beachtung von Satz 3 in Format und Schriftgröße 
von dem Muster abweichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ... 

§§ 13-17 ... 
 
Anlage 1 
 
 
Anlage 2 
 
 
Anlage 6 
 

gestalteter Form, die dem Muster in Anlage 6 ent-
spricht, genügt diese bei verbundenen Verträgen 
sowie Geschäften gemäß § 359a Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs den in Satz 2 Num-
mer 2 Buchstabe b gestellten Anforderungen. Dies 
gilt bis zum Ablauf des 4. November 2011 auch 
bei entsprechender Verwendung dieses Mus-
ters in der Fassung des Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Musterwiderrufsinformation für Ver-
braucherdarlehensverträge, zur Änderung der 
Vorschriften über das Widerrufsrecht bei Ver-
braucherdarlehensverträgen und zur Änderung 
des Darlehensvermittlungsrechts vom 24. Juli 
2010 (BGBl. I S. 977). Bei Verträgen über eine 
entgeltliche Finanzierungshilfe treten diese 
Rechtsfolgen nur ein, wenn die Informationen 
dem im Einzelfall vorliegenden Vertragstyp ange-
passt sind. Der Darlehensgeber darf unter Beach-
tung von Satz 3 in Format und Schriftgröße von 
dem Muster abweichen. 

(2) (unverändert) 
§§ 13-17 (unverändert) 
 
Anlage 1 
(neugefasst) 
 
Anlage 2 
(neugefasst) 
 
Anlage 6 
(geändert) 
 

 
 


